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S3era begüglicß be! Sleubaue! be! babifcßen ©aßußofe!
in ©afel fiattgefunben haben, befriebigl. ©ine ©erftän»
bigung gmifcßen ber Regierung non S8afet=<Stab± unb
ber ©eneralbireîtion ber ©roßßergoglicß ©abifcßen
©taatlbaßnen fcßeint in fixerer âtuëftcfjt gu liegen.

©ine neue ©ergftraße. Ser ©rope Slat bel Kan»
ton! SBalii!

_

naßm in erfter Sefung ba! heftet betref»
fenb ©au einer (Strafe non Sitten nad) bem Stampt»
paß über ©rimifuat unb Slpant an. ©ine lange Sil»
fuffion entfpann fiel) über bie fforberung ber Vertreter
oon Slpant, melcße eine bireîte ©traße ©itten—Slpant
oßne ©erüßrung non ©rimifuat nerlangten. SRan einigte
ftdE) fcßließlicß baßin, baß bie ©traße ©rimifuat berühren
foÛe, oßne bal gange Sorf gu burcßqueren.

Kläranlage tn Segerößetm. ffn ber ©cßulbürger»
oerfammlung raurbe oßne ,Dppofition ein ©utacßten bei
©cßutratel betreffenb ©rfteltung einer Kläranlage auf
bem ©chulßaulptaß im Koftenbetrage non ca. 2000 ffr.
gutgeheißen.

ßasfcmvewraniig im Ranton 6laru$.
Sie Sanblgemeinbe bei Kanton! ©laru! nom legten

©onntag hat Kongeffionlbebingungen für eine ©alfern»
nerforgung angenommen. ©ur Orientierung in biefer
3=rage biene folgenbel:

beinahe gleichseitig haben fiel) gmei leiftunglfähige
©efellfchaften um bie Kongeffion bem orb en, ein Söerf gur
©erforgung ber gtarnerifcßen ©emeinben mit ©a! er»
ftellen gu bürfen. Sie eine, bie ffirma ©oßmeiter &
®o. in ©enblifon, fpracß in ihrer ©tngabe non bem
Eßrofeft, im Sintßtal oon Slieberurnen bil Sintßal Stein»
toßlengal für gemerblicße unb haulmirtfchaftticße-gmede
einguführen. Sie gmeite ©emerberin, bie fcßmeiger. ©al»
gefeßf'djaff mit ©it) in Büricß, nahm ein Seitunglneß
non Gilten bil ©cßmanöen in 9tu!ficßt.

©«hon bei ©ingang ber Kongeffionlgefucße machten
fid) gegnerif'cße Stimmen geltenb. Stießt baff fie fid) ber
©rïenntnil ber SBoßltat einel berartigen Söerfel ner»
fcßloffen. ©ielmeßr mürbe allfeitig anerfannt, baß eine
allgemeine ©alnerforgung für ben ©roßteil bei Kanton!
non eminentem SBerte mare, gang befonber! aud) für
ben einfachen £>au!halt, für bie Arbeiterfrau, ber nur
ïurge ßeit für bie Kücße gur Verfügung fteht. Sie meiften
ber angefragten ©emeinben haben benn auch einem ber»

artigen ©rojeît gugeftimmt, mobei allerbingl fcßüßenbe
©eftimmungen für bie ©emeinbe»@le!trigitätlmer!e begüg»
lieh ber Konfurreng bei ©afe! bei ber Sicßtoerforgung
nerlangt mürben. $ene ©egner einer Kongeffionlerteilung
gingen nielmehr non ber Anficht aul, ber Staat follte
berartige große SBerîe nicht mehr ber prinaten ©peïulation
überlaffen, fonbern, fofern fie lebenlfäßig gu merben
oerfpreeßen, fie felbft aulführen unb betreiben. ffaeß»
männifeße Untersuchungen führten gum ©chluffe, baff
megen ber unfteßern ^Rentabilität unb be! hp hen Sîifitol
ein berartige! SBer! fich nicht für ben fiaatlicßen ©elbft»
betrieb eigne, ©elbft ©laru! hat e! abgelehnt, fich um
bie Kongeffion gu bemerben, ba eingehenbe ©eretßnungen
eine Slenbite eine! berartigen Unternehmen! nid)t ab»

folut aulgemiefen haben.
©n !ant ber Slegierunglrat unb mit ihm ber Sanb»

rat bagu, gritnbfätglicf) bie ©rteilung einer Kongeffion an
eine prioate ffirma gu beantragen unb in fform eine! ge=

nereHen Kongeffionloertrage! gleicßfam ein ©fKdjtenßeft
aufguftellen, ba! für einen Kongeffionär oerbinblich fein
foil. Ueber biefe! hatte fid) bie Sanblgemeinbe am leßten
©onntag aulgufprecßen, unb meßt etma barüber, ob biefe
ober jene ffirma bie ©aubemilligung erhalten foil. ©on

einem Slnfcßluffe bei Kerengerbergel, bel ©ernftalel, non
©ool unb ©cßmänbi, !ann naturgemäß ihrer Höhenlage
megen feine Siebe fein. ffür ©eteuratunglgmede barf
®a! nur mit ©uftimmung ber. betreffenben ©emeinbe»
behörben abgegeben merben. Saoon finb eingig bie
Kücßenlampen aulgenommen, ©enau ift im ©ntmurf
bie ©enußung ber für ba! Seitunglneß in ©etraeßt fal»
lenben ©traßen erfter unb gmeiter Klaffe geregelt. Se»
taillierte ©auoorfcßriften fidjern bie ©olibüät ber Slnlage,
fomie bie möglichfte 9lufred)terhaltung bei SSerleßr! mäh»
renb ber 33augeit. ®ie Kongeffionlgebühr bei Unter»
nehmen! an ben Staat für bie föenußung ber Sanbftraße
beträgt 10 Slp. für ben Sängenmeter bei gelegten Sletjel.

®er ©alpreil barf 25 Slp. nicht überfteigen unb ift
angemeffen gu rebugieren, fobalb ba! ©alroer! über eine

fünfprogentige S3erginfung unb eine gmeiprogentige Slb»

fißreibung hinau! noch einen Sleingerainn non 5000 ffr.
abroirft. ®er 31echnung!abf(htuß ift gu biefem Siehufe
gu neröffentlichen.

9Rit gang befonberer Sorgfalt finb in ben S3ef)örben
bie Kongeffionlbauer fomie ba! Slüdfauflrecht für ben
Staat ermogen unb befproeßen morben. Slur für bie
Sauer oon 30 fahren foil bie SSemilligung gum S3au
unb betrieb einer ©alfertmerforgung oerließen merben.
Slacß ihrem Slblauf foil ber Staat ba! Slecßt haben, ba!
SBerf gu 75 ®/ö bei mirflichen SBerte! gurüdgufaufen.
Siefer Slnfaß rebugiert fieß bil in. 60 Qaßren auf 50 ®/o.

©otite ber ©taat feinergeit auf ba! ißm gufteßenbe Slüd»
!auf!red)t oergießten, fo geßt biefe! an bie ©emeinben
über.

Umttetms.
o •

©djulljaulbaulonfurreng Sleuljaufen. ©on ben ein»

gegangenen 182 fßrojeften mürben oom Eßreilgericßt au!»
gegeießnet :

I. ißreü: SRotto „Sonne", S3erfaffer S3ollert& §erter,
3lrtßite!ten in ffnricß. ißrämie ffr. 2300.—

II. ißreil: SRotto „^eimifcß", ©erfaffer ffriebr. Kreb!
& 91. SRöri, 2lrcE)ite£'ten in Sugern. ißrämie ffr. 1700.—

III. fßrei! a): SRotto „ffoggili", ©erfaffer ffrang
SReßmer, Slrcßiteft, Saufanne, fßrämie ffr. 1000.—

III. b) : SRotto „ ißeftaloggißeim ", ©erfaffer
©aul Sruninger, 9lrd)ite!t in SBil (@t. ©allen), ©rämie
ffr. 1000.—

Sie ©rojeîte finb bil 29. SRai in ben Soîalen ber
Surnhalle öffentlich aulgeftetlt.

©augenoffenfeßaft öe! ©erfehvlpcrfonal! ©ßur.
(SRitget.) Ser ©orftanb ber ©augenoffenfeßaft be! ©er»

feßrlperfonal! ßat f. Q. einige norteitßaft beîannte Slrcßi»
teften gur ©inreießung non ©länen gur Ueberbauung bei
©tampabaumgarten! eingelaben. Sa! Slefuttat ber ein»

gegangenen ©ntmürfe barf al! ein fehr erfreuliche! be=

geiißnet merben. — 9luf ©runb eine! gutacßtlicßen ©e=

richte! be! beigegogenen ©jperten, §r. Kantonlbaumeifter
©ßrenlfperger in @t. ©allen, mürbe ber non ber Slrcßi»

tefturprma ©cßäfer & Slifcß in ©ßur eingereichte
©ebauunglplan in erfter Sinie gur Slulfüß^ung empfoßlen.
Sie 9lrbeiten finb nunmeßr fo meit gebießen, baß biefer
ffirma enbgültig bie befinitine 9lu!arbeitung bei ©e=

bauunglptane! unb bie Oberleitung übertragen merben
îonnte. — ©! ift beabfießtigt, mit ben ©auarbeiten an»

fang! ffuli gu beginnen, ©orläußg ift bie Slulfüßrung
folgenber ©auten norgefeßen:

9 ©infamilienßäufer, Slrdjiteft : ©cßäfer & Slifcß,
©ßur ;

7 ©infamilienßäufer, 9lrdßite!t: SRang, ©ßur;
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Bern bezüglich des Neubaues des badischen Bahnhofes
in Basel stattgefunden haben, befriedigt. Eine Verftän-
digung zwischen der Regierung von Bafel-Stadt und
der Generaldirektion der Großherzoglich Badischen
Staatsbahnen scheint in sicherer Aussicht zu liegen.

Eine neue Bergstraße. Der Große Rat des Kan-
tons Wallis nahm in erster Lesung das Dekret betref-
send Bau einer Straße von Sitten nach dem Rawyl-
paß über Grimisuat und Ayant an. Eine lange Dis-
kussion entspann sich über die Forderung der Vertreter
von Ayant, welche eine direkte Straße Sitten—Ayant
ohne Berührung von Grimisuat verlangten. Man einigte
sich schließlich dahin, daß die Straße Grimisuat berühren
solle, ohne das ganze Dorf zu durchqueren.

Kläranlage in Degersheim. In der Schulbürger-
Versammlung wurde ohne ^Opposition ein Gutachten des

Schulrates betreffend Erstellung einer Kläranlage auf
dem Schulhausplatz im Kostenbetrage von ca. 2000 Fr.
gutgeheißen.

gatteniMMgung im tzanlon glamz.
Die Landsgemeinde des Kantons Glarus vom letzten

Sonntag hat Konzessionsbedingungen für eine Gasfern-
Versorgung angenommen. Zur Orientierung in dieser
Frage diene folgendes:

Beinahe gleichzeitig haben sich zwei leistungsfähige
Gesellschaften um die Konzession beworben, ein Werk zur
Versorgung der glarnerischen Gemeinden mit Gas er-
stellen zu dürfen. Die eine, die Firma Goßweiler &
Co. in Bendlikon, sprach in ihrer Eingabe von dem
Projekt, im Linthtal von Niederurnen bis Linthal Stein-
kohlengas für gewerbliche und hauswirtschaftliche Zwecke
einzuführen. Die zweite Bewerberin, die schweizer. Gas-
gesellschaft mit Sitz in Zürich, nahm ein Leitungsnetz
von Bitten bis Schwanden in Aussicht.

Schon bei Eingang der Konzessionsgesuche machten
sich gegnerische Stimmen geltend. Nicht daß sie sich der
Erkenntnis der Wohltat eines derartigen Werkes ver-
schloffen. Vielmehr wurde allseitig anerkannt, daß eine
allgemeine Gasversorgung für den Großteil des Kantons
von eminentem Werte wäre, ganz besonders auch für
den einfachen Haushalt, für die Arbeiterfrau, der nur
kurze Zeit für die Küche zur Verfügung steht. Die meisten
der angefragten Gemeinden haben denn auch einem der-
artigen Projekt zugestimmt, wobei allerdings schützende

Bestimmungen für die Gemeinde-Elektriziiätswerke bezüg-
lich der Konkurrenz des Gases bei der Lichtversorgung
verlangt wurden. Jene Gegner einer Konzessionserteilung
gingen vielmehr von der Ansicht aus, der Staat sollte
derartige große Werke nicht mehr der privaten Spekulation
überlassen, sondern, sofern sie lebensfähig zu werden
versprechen, sie selbst ausführen und betreiben. Fach-
männische Untersuchungen führten zum Schlüsse, daß
wegen der unsichern Rentabilität und des hohen Risikos
ein derartiges Werk sich nicht für den staatlichen Selbst-
betrieb eigne. Selbst Glarus hat es abgelehnt, sich um
die Konzession zu bewerben, da eingehende Berechnungen
eine Rendite eines derartigen Unternehmens nicht ab-
solut ausgewiesen haben.

So kam der Regierungsrat und mit ihm der Land-
rat dazu, grundsätzlich die Erteilung einer Konzession an
eine private Firma zu beantragen und in Form eines ge-
nerellen Konzessionsvertrages gleichsam ein Pflichtenheft
auszustellen, das für einen Konzessionär verbindlich sein
soll. Ueber dieses hatte sich die Landsgemeinde am letzten
Sonntag auszusprechen, und nicht etwa darüber, ob diese
oder jene Firma die Baubewilligung erhalten soll. Von

einem Anschlüsse des Kerenzerberges, des Sernftales, von
Sool und Schwändi, kann naturgemäß ihrer Höhenlage
wegen keine Rede sein. Für Beleuchtungszwecke darf
Gas nur mit Zustimmung der. betreffenden Gemeinde-
behörden ahgegeben werden. Davon sind einzig die
Küchenlampen, ausgenommen. Genau ist im Entwurf
die Benutzung der für das Leitungsnetz in Betracht fal-
lenden Straßen erster und zweiter Klasse geregelt. De-
taillierte Bauvorschriften sichern die Solidität der Anlage,
sowie die möglichste Aufrechterhaltung des Verkehrs wäh-
rend der Bauzeit. Die Konzeffionsgebühr des Unter-
nehmens an den Staat für die Benutzung der Landstraße
beträgt 10 Rp. für den Längenmeter des gelegten Netzes.

Der Gaspreis darf 25, Rp. nicht übersteigen und ist
angemessen zu reduzieren, sobald das Gaswerk über eine

fünfprozentige Verzinsung und eine zweiprozentige Ab-
schreibung hinaus noch einen Reingewinn von 5000 Fr.
abwirft. Der Rechnungsabschluß ist zu diesem Behufe
zu veröffentlichen.

Mit ganz besonderer Sorgfall sind in den Behörden
die Konzeffionsdauer sowie das Rückkaufsrecht für den
Staat erwogen und besprochen worden. Nur für die
Dauer von 30 Jahren soll die Bewilligung zum Bau
und Betrieb einer Gasfernversorgung verliehen werden.
Nach ihrem Ablauf soll der Staat das Recht haben, das
Werk zu 75 °/o des wirklichen Wertes zurückzukaufen.
Dieser Ansatz reduziert sich bis in, 60 Jahren auf 50 «/g.
Sollte der Staat seinerzeit auf das ihm zustehende Rück-
kaufsrecht verzichten, so geht dieses an die Gemeinden
über.

vmchieae»«.
Schulhausvaukonkurrenz Neuhausen. Von den ein-

gegangenen 182 Projekten wurden vom Preisgericht aus-
gezeichnet:

I. Preis: Motto „Sonne", Verfasser Bollert à Herter,
Architekten in Zürich. Prämie Fr. 2300.—

II. Preis: Motto „Heimisch", Verfasser Friedr. Krebs
à A. Möri, Architekten in Luzern. Prämie Fr. 1700.—

III. Preis s): Motto „Joggili", Verfasser Franz
Meßmer, Architekt, Lausanne. Prämie Fr. 1000.—

III. Preis d) : Motto „ Pestalozziheim ", Verfasser
Paul Truninger, Architekt in Mil (St. Gallen). Prämie
Fr. 1000.—

Die Projekte sind bis 29. Mai in den Lokalen der
Turnhalle öffentlich ausgestellt.

Baugenossenschaft des Verkehrspersonals Chur.
(Mitget.) Der Vorstand der Baugenossenschaft des Ver-
kehrspersonals hat s. Z. einige vorteilhaft bekannte Archi-
tekten zur Einreichung von Plänen zur Ueberbauung des

Stampabaumgartens eingeladen. Das Resultat der ein-

gegangenen Entwürfe darf als ein sehr erfreuliches be-

zeichnet werden. — Auf Grund eines gutachtlichen Be-
richtes des beigezogenen Experten, Hr. Kantonsbaumeister
Ehrenssperger in St. Gallen, wurde der von der Archi-
tektursirma Schäfer à Risch in Chur eingereichte
Bebauungsplan in erster Linie zur Ausführung empfohlen.
Die Arbeiten sind nunmehr so weit gediehen, daß dieser
Firma endgültig die definitive Ausarbeitung des Be-
bauungsplanes und die Oberleitung übertragen werden
konnte. — Es ist beabsichtigt, mit den Bauarbeiten an-
fangs Juli zu beginnen. Vorläufig ist die Ausführung
folgender Bauten vorgesehen:

9 Einfamilienhäuser, Architekt: Schäfer à Risch,
Chur;

7 Einfamilienhäuser, Architekt: Manz, Chur;
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